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werben roorben. ®er ifteeiS beträgt gr. 8 per ml |jerr
©djoffner wirb auf biefem Bauplah ein ©infamilien«
h au S etfieHen laffen.

Beuößute» in Bafel. gii Kleinbafel, an bet Klein*
hüningerßraße iß gegenüber bem ©âgewerf ©Chmibt ©öipe
son ber BaSïer Baugefellfchsft mit ben 2lu§gra=
bungen für bret oterflocfige SOTietS^äufer begonnen wer*
ben, bie fämtlieh für ®reljimmertogi§ eingerichtet werben.
Bereits machen hohe ©erüßßangen, Baufran, forste Beton*
mafchine auf bie tnterfioe Bautäiigfett aufmerffam, bie

für ba§ Baugewerbe etne wiMommene SBtnterarbeit be*

beutet.

BmtlidjeS a«S üefdj (BafeHanb). ®ie 2fufridjtfeier
sunt Beubau beS BeumattfänilhaufeS îonnte
biefer Sage ftaltfinben unb man hoff'/ baS neue ©djul*
hauS, baS fiel) bereits im SR ob bau redçt oorteilhaft
präfentiert, im ©ommer 1928 feiner Beßimmung über«
geben ju fönnen.

@aSferncerforguag5Sautêtt in Bapperäwil. ©ofort
nach ©enehmigung ber ©aSfemserlorgung burdj bie

Bürgeroeifaramlung ber politifehen ©emeinbe BapperS«
mit nad) ben ©emeinben ©djmerifon unb Usnach
ftnb bie nötigen Borarbeiten ohne SSerjug in Angriff ge*
nommen roorben. ®ie ©tabt Bapperwil hat bie Sei«

tungSarbeiten an bie befannte gtmtß gnßallationSmetfe
21.®. in Borfdjad) pr luSführung übertragen. lue!) bie
©emeinbe ©ä)metifon hat bie nötigen Irbeiten für baS

©emeinbeneg ber gleichen gttma übergeben, ftier haben
bie ©rabarbeiten bereits ben Anfang genommen, wobei
btefe trodene unb fdjneefreie SBinterwitterun« fehr miß*
fommen ift. lud) in Üpad) bürfte nadh Berlauf ber
©ingabefrift für bie Konfurrens ohne Berpg mit ben
Irbeiten begonnen merben.

©aSnetforgung Ujnad) (@t. ©aüeri). (Korr.) SJlit
ber luSführung ber ©aSserforgung in UpaCh ift be*

gönnen werben, guerß werben bie ^ouptieitungen in
jene ©traßenßreden gefegt, weiche im Saufe beS gahreS
1928 einen fünßltchen Befag erhalten [offen, fei eS Seer=
beton ober Kletnpßäfterung. £>ernad) fommen bie groeig*
feitungen an bte Beihe, unb pletjt, affo gegen ben grüß*
fing htn, erfolgt bte gnßatlation im gnnern ber £>äufer.
@S fleht htefür genügenb geit pr Beifügung, benn be*

oor im ©aSwerf BapperSwil bie notwenbigen gnßal«
fationen erftefft ftnb, fann bie ©aêoetforgung nic^t in
gunftion treten. Sie ©Inwohner ftnb pfrteben, wer.n
fte als erfle ©petfe baS „Dßerlamm" auf bem ©a§ p=
bereiten fönnen. @S gehen immer noch neue Inmel«
bungen für ben ©aSbepg ein. — ®er ©emetnberat hat
bisher fofgenbe IrbeitSoergebungen sorgenommen: ®te
©rbarbeiten für bte Settungen im ©ibtet ber ©emeinbe
Upad), in ber Bahnhof«, ©ifenbalp unb ©fchetßraße
an Baumetßer gofeph fjaget, biejenigen im lußethtxfd)*
fanb unb in ber fogenannten Seßi an Umberto ©leganti,
Bauunternehmer. ®te ©cfMung ber ®rudlettung son
BapperSwil her bis pm Siegler beim „grohftnn" ift
burch ben ©tabtrat SRapperSwil an bie girma gnßal*
lationSwerfe 1 ©. Borfchad) »ergeben worben, welche
mit ben nötigen ©rabarbeiten bie girma Shütlimann &
Sanfrancont in BapperSwil beauftragte, ®te £>auptlei=
tungen unb bte guleitungen in Upad) bis unb mit bem
^aupthahnen innerhalb ber £>auSetnführung werben eben*

falls son ber girma gnßaüationSwerfe 21. ©. Borfchad)
erßeUt.

®er luSSûu DeS ©dßoffeS in Scpftlanl) (2largau)
als ©emeinbeoerwaltungSgebäube geht fetner
Bollenbung entgegen. Bereits hat bte ©emetnbefanjlei
ihr neues fpetm, in bem auch bie BolfSbilhliothef unter*
gebracht werben foK, bepgen, ©ämtltdje ber öffent*
{tdßeit bienenben Bäume, etufchließlid) bem BereinSlofal

im jweiten ©iodwer! unb ber im Dftflügel beS «Parterre?

untergebrachten Kletnfinberfd)ule finb an eine gen trat*

heipng angefchloffen.

Die von flrbellcn und Citftrtutgtti
de$ Staates Bern und seiner Uerwaltung.

Berfshiebene ^unbgebungen auS Greifen beS ©ewetbeS

über bie ®urd)führung beS ©ubmiffwnSwefenS in Bunb,
Kanton unb ©emeinben »eranla|ten bte Baubireftion
beS KantonS Bern, ben fantonalbernifchen ©emerbeoer»

banb §u einer Befpre^ung beS ©ubmiffionSwefenS ein»

Sulaben. „®ie oom bernifchen ©ewerbe, namentlich som Bau*

gewerbe fehr jahltetdj befugte Konfetenj h®i nun am

11. Bosember, im BathauS in Bern ftattgefunben.

gn einem fehr eingehenben Beferat fprach ber ber»

ni)che Baubireftor, ^err BegierungSrat Böfiger, an

biefer Konferens einleitenb über bte ©runbfähe, wie fte bei

ber Bergebung »on 2lrbeiten unb Sieferungen beS ©taa*
teS Bern unb feiner Berwaltungen gemä§ einer Berorb*

nung som 1. $uli 1924 son ber oberften Behörbe be*

rücffuhtigt werben unb son allen fantonalen Berwal*

tung§sweigen refpeftiert werben foHen.
_

gm erfien gSaragrap^ biefer Berorbnung tfi als

oberfier ©runbfah h"®orgehoben, ba§ für jebe Seift_«

una ein angemeffener Sofyn au§jutiente-n jet
2In|»anb einer fiatiftifefjen gufammenfteUung jetgte §err
9îegierung§rat Söfigct alêbann, rote In ben ifynt becannten

©ubmiffionSfällen bte Ingeboie ber ©ubmittenten genau

geprüft uub ber anetemeffene B'oiS in Betüdfichttgung
beS 2lufwanbeS au Blaterial, 2lrbeit, Unfofien unb Biftfo
fowie eines angemeffenen SJletftetDerbienfieS son Beamten,

oftmals unter ^tnjujtehen son gad)lewten, errechnet wor«

ben fei. ®te Bergebung ber 2I.tbeiten erfolgte im aUge*

meinen su greifen, bie über ben mittlem 2lngeboten flehen,

©a n>o bet ber ÜBetgebung ba§ biüigftc ober fie 31ns

gebot berüdfichtiat tsurbe, gefchah baS ebenfalls auS ber

©ewiêheit he^u«/ ba^ ber belreffenbe Breis ben tat«

fächlich®" Berhältntffen entfprach.
®te 2lnwenbung ber îantonalen ©ubmiffionSsetorb«

nung würbe regelmäßig auch bort oerlangt, wo ber ©taat
etne ©ubsention gewährte.

®aß troç biefer Haren Borfchriften unb 2BiUen§*

äußerung ber oberßen Behörbe, inlaß s" Ziagen im
©ubmiffionSwefen oorhanben fetn foH, iß £>errn Begte*

rungSrat Böfiger nidht recht »etßänblich.
«Bit 2lu§nahme ber erwähnten Bteßemelbungen ßnD

ihm auch Mne beftimmten Klagen jugegangen. ®agegen

maChte ber fantonole Baubireftor barauf aufmerfiam,
baß bie Urfachen fchlimmer Berhältniße fehr oft im Ber«

halten ber Unternehmer felbß su fud)en ßnb. Beifptele

unsuoetläffiger Kaltutationen unb Berechnungen finb feh«

Sahireich. Btelfadj finb auch unwirtfchaftltche Betriebs*

formen s« fonßatteren. gür bte guteilung son 2ltbeuen

bur<h ben ©taat muß bte ®üd)tigfeit ber Unterommer

auSfCfjlaggebenb fein. 2Ber 2lnfpruch erhebt, oom ©taat
2lrbeiten su erhalten, muß als feriöfer ©efdjäßSmann
befannt fetn funb ben Beweis erbracht hoben, baß #
feßon etwas Bestes geleißet hat. Bicf)t su oergeffen_tß/

baß auch bie gntereffen beS ©taateS gewählt fein mufle"'
fei eS in besug auf bte 2lnßeHung ber 2lrbeitSträfte, u"
©tnne beS BesugeS ber Bohmaterialien ober (ber «ö®'

nuhung ber bernifchen Bahnen.
gm gntereffe'einer soüßanbigen 2lufflätung oerlangte

^err BegierungSrat Böfiger am ©chluß feines einlette -

ben BeferateS etne oßene 2tuSfprad)e.

§err @. Baumgartner, B*ößbent beS fantona^
bernifchen ©ewerbeoerbanbeS, oerbanfte im Barnen o

Wsfts. Wwetz. ya»vW.Zetts«g („MeisterblâI Nr. 37

warben worden. Der Preis beträgt Fr. 8 per Herr
Schaffner wird auf diesem Bauplatz ein Einfamilien-
Haus erstellen lassen.

Neubauten in Basel. In Kleinbasel, an der Klein-
hüningerstraße ist gegenüber dem Sägewerk Schmidt Söhne
von der Basler Baugesellschaft mit den Ausgra-
bungen sür drei vierstöckige Mietshäuser begonnen wcr
den, die sämtlich für Treizimmerlogis eingerichtet werden.
Bereits machen hohe Gerüststangen, Baukran, sowie Beton-
Maschine aus die tntersioe Bautätigkeit aufmerksam, die

für das Baugewerbe eine willkommene Winterarbeit be-
deutet.

Bauliches aus Aesch (Baselland). Die Aufrichtseier
zum Neubau des Neumattsckulhauses konnte
ditser Tage stattfinden und man hoffi, das neue Schul-
Haus, das sich bereits im Rohbau recht vorteilhaft
präsentiert, im Sommer 1928 seiner Bestimmung über-
geben zu können.

GsSfernversorgungSSauten in Rapperswil. Sofort
nach Genehmigung der Gasfernversorgung durch die

Bürgerversammlung der politischen Gemeinde Rappers-
wil nach den Gemeinden Schmerikon und Uznach
sind die nötigen Vorarbeiten ohne Verzug in Angriff ge-
nommen worden. Die Stadt Rapperwil hat die Lei-
tungsarbeiten an die bekannte Firma Jnftallationswerke
A.G. in Rorschach zur Ausführung übertragen. Auch die
Gemeinde Schmerikon hat die nötigen Arbeiten für das
Gemeindenetz der gleichen Firma übergeben. Hier haben
die Grabarbeiten bereits den Anfang genommen, wobei
diese trockene und schneefreie Winterwitterung sehr will-
kommen ist. Auch in Uznach dürfte nach Verlauf der
Eingabefrist für die Konkurrenz ohne Verzug mit den
Arbeiten begonnen werden.

Gasversorgung Uznach (St. Gallen). (Korr.) Mit
der Ausführung der Gasversorgung in Uznach ist be-

gönnen worden. Zuerst werden die Hauptleitungen in
jene Straßenstrecken gelegt, welche im Laufe des Jahres
1928 einen künstlichen Belag erhalten sollen, sei es Teer-
beton oder Kleinpflästerung. Hernach kommen die Zweig-
letîungen an die Reihe, und zuletzt, also gegen den Früh-
ling hin, erfolgt die Installation im Innern der Häuser.
Es steht htefür genügend Zeit zur Verfügung, denn be-

vor im Gaswerk Rapperswil die notwendigen Jnstal-
lationen erstellt sind, kann die Gasversorgung nicht in
Funktion treten. Die Einwohner sind zufrieden, wenn
ste als erste Speise das „Osterlamm" auf dem Gas zu-
bereiten können. Es gehen immer noch neue Anmel-
düngen für den Gasbezug ein. — Der Gemeinderat hat
bisher folgende Arbeitsvergebungen vorgenommen: Die
Erdarbeiter! für die Leitungen im Gebiet der Gemeinde
Uznach, in der Bahnhof-, Eisenbahn- und Escherstraße
an Baumeister Joseph Hager, diejenigen im Außerhirsch
land und in der sogenannten Letzi an Umberto Eleganti,
Bauunternehmer. Die Erstellung der Druckleitung von
Rapperswil her bis zum Regler beim ..Frohsinn" ist
durch den Stadtrat Rapperswil an die Firma Jnstal-
lationswerke A G. Rorschach vergeben worden, welche
mit den nötigen Grabarbeiten die Firma Thürlimann L,
Lanfrancom in Rapperswil beauftragte. Die Hauptlei-
tungen und die Zuleitungen in Uznach bis und mit dem
Haupthahnen innerhalb der Hauseinführung werden eben-
falls von der Firma Jnftallationswerke A. G. Rorschach
erstellt.

Der Ausbau des Schlosses in Schöftland (Aargau)
als Gemeindeverwaltungsgebäude geht seiner
Vollendung entgegen. Bereits hat die Gemeindekanzlei
ihr neues Heim, in dem auch die Volksbilbliothek unter-
gebracht werden soll, bezogen. Sämtliche der Offent-
sichkeit dienenden Räume, einschließlich dem Vereinslokal

im zweiten Stockwerk und der im Ostflügel des Parterres
untergebrachten Kleinkinderschule sind an eine Zentral-
Heizung angeschlossen.

Nie Mrgedung ysn Mbetten una Lieferungen

âes btsales Lern mS seiner Nerwsttnng.

Verschiedene Kundgebungen aus Kreisen des Gewerbes

über die Durchführung des Submissionswesens in Bund,
Kanton und Gemeinden veranlaßten die Baudirektion
des Kantons Bern, den kantonalbernischen Gewerbever-

band zu einer Besprechung des Submiffionswesens ein-

zuladen.
Die vom bernischen Gewerbe, namentkch vom Bau-

gewerbe sehr zahlreich besuchte Konferenz hat nun am

11. November, im Rathaus in Bern stattgefunden.

In einem sehr eingehenden Referat sprach der ber-

Nische Baudirektor, Herr Regierungsrat Bösiger, an

dieser Konferenz einleitend über die Grundsätze, wie sie der

der Vergebung von Arbeiten und Lieferungen des Staa-
tes Bern und seiner Verwaltungen gemäß einer Verord-

nung vom 1. Juli 1924 von der obersten Behörde be-

rückstchtigt werden und von allen kantonalen Vermal-

tungszweigen respektiert werden sollen.

Im ersten Paragraph dieser Verordnung lst als

oberster Grundsatz hervorgehoben, daß für jede Leist-
UNa ein angemessener Lohn auszurichten sel.
An Hand einer statistischen Zusammenstellung zeigte Herr
Regierungsrat Bösiger alsdann, wie in den ihm bekannten

Submissionsfällen die Angebote der Submittenten genau

geprüft und der angemessene Preis in Berücksichtigung

des Aufwandes an Material. Arbeit. Unkosten und Risiko

sowie eines angemessenen Meisterverdienstes von Beamten,

oftmals unter Hinzuziehen von Fachleuten, errechnet wor-
den sei. Die Vergebung der Arbeiten erfolgte im allge-

meinen zu Preisen, die über den mittlern Angeboten stehen.

Da wo bei der Vergebung das billigste oder höchste An-

gebot berücksichtigt wurde, geschah das ebenfalls aus der

Gewißheit heraus, daß der betreffende Preis den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprach.
Die Anwendung der kantonalen Submffstonsverord-

nung wurde regelmäßig auch dort verlangt, wo der Staat
eine Subvention gewährte.

Daß trotz dieser klaren Vorschriften und Willens-

äußerung der obersten Behörde, Anlaß zu Klagen rm

Submissionswesen vorhanden sein soll, ist Herrn Regte-

rungsrat Bösiger nicht recht verständlich.

Mit Ausnahme der erwähnten Pressemeldungen find
ihm auch keine bestimmten Klagen zugegangen. Dagegen

machte der kantonale Baudirektor darauf aufmerksam,

daß die Ursachen schlimmer Verhältnisse sehr ost à Ver-

halten der Unternehmer selbst zu suchen sind. Betspiele

unzuverlässiger Kalkulationen und Berechnungen sind sehr

zahlreich. Vielfach sind auch unwirtschaftliche Betriebs-

formen zu konstatieren. Für die Zuteilung von Arbeiten

durch den Staat muß die Tüchtigkeit der Unternehmer

ausschlaggebend sein. Wer Anspruch erhebt, vom Staar
Arbeiten zu erhalten, muß als seriöser Geschäftsmann
bekannt sein lund den Beweis erbracht haben, daß er

schon etwas Rechtes geleistet hat. Nicht zu vergessen ast-

daß auch die Interessen des Staates gewahrt sein muffen,

sei es in bezug auf die Anstellung der Arbeitskräfte, lM

Sinne des Bezuges der Rohmaterialien oder sder

Nutzung der bernischen Bahnen.
Im Interesse einer vollständigen Aufklärung verlang!-

Herr Regierungsrat Bösiger am Schluß seines einleite -

den Referates eine offene Aussprache.
Herr E. Bau m g artn er, Präsident des kantona

bernischen Gewerbeverbandes, verdankte im Namen o
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berttifdjen ©ewerbeS bie non ber fantonalen Saubireftion
gebotene ©elegenljeit pr Sefpredpng be§ SubmiffionS»
roefenS auf ïantonalem Soben. Ils Slnregung pr fo»

fortigen fßrüfung münfcfjte §ett Saumgartner bie jeroet»
lige Sefanntgabe bet Submittenten bei ben einzelnen
Sttbmtfftonen an tntereffterte unb beteiligte Krelfe.

Sie fantonale ©ubmiffionSoerorbnung madEjt in biefer
Sejiehung eine SluSnahme gegenüber ber eibgenöffift^en
Serorbnung.

gahlreidje Sertreter be§ Baugewerbes unb fpejieü
bie beiben Sefretäre beS fatttonalbetnifcfjen ©ewerbe»
oerbanbeS äußerten ftdö hierauf p ben otelgeftaltigen
(Erfahrungen unb guftänben int SubmiffionSroefen, bie
reö^t häufig Slnlap p berechtigten Klagen geben.

@8 würben folgenbe fragen eingehenb bi§!utiert unb
entfpredjenbe gorberungen angebracht:

1. IßreiSbilbung: ©er allgemeine SlrbeitSmangel
unb ba§ Sorhanbenfetn ga^îretc^er berufsuntüchtiger Un--

ternefjmer wirft fehr nachteilig auf bie fßreiSgejialitmg,
3m Kampf um bie oorhanbenen SlrbeitSgelegenhei ert
fommt eS nicht feiten oor, bap p abfotut unmirtfchaft»
liehen greifen offeriert wirb, ©te Unterangebote erfolgen
au§ ben oerRiebenften ©rünben. So wollen bie einen
um jeben fßreiS einmal eine Arbeit für ben Staat, um
befannt p werben, anbete beabfiepgert, unter allerlei
oetwetfliehen SluSfagen bie Konïurrenj auëpfshalten, unb
wteber aubere fudjen burclj Schäfchen irgenb einer Slr&eit

pr Sermetbung beS brohenben KonfurfeS neue Kcebite
bei Sanfen unb SOtateriaüteferanten p ergattern, ©ehr
häufig bewerben {ich Seute um Slrbeiten unb Steferungen
beë Staates, bie wohl ben ©tanbpunît beë SiirgerS unb
beffen [Rechte gegenüber bem Staat p oertreten wiffen,
jeboch bie nötige Qualtfifation eines poerlaffigen Unter»

nehmerS nicht btfigen unb weber für bie richtige SluS»

ffifjrung einer Arbeit noch fûï eine poerläfjtge Seredj*
nung berfelben ©ewähr leiften fönnen. ©roh ^er Haren
fantonalen ©ubmiffionSoerorbnung unb troh ber un^wei»
beutigen Haltung ber oeraniwortlichen Sehörhe fommt
eS nun oor, bap bie tniplldhe Sage im ©ewerbe oon
phlretd|en Seamten ausgenützt wirb. @8 mup baher
oerlangt werben, bafj ber angemeffene fßretS, wenn nötig
unter Seiziehung oon gachleuten, bei allen oom Staate

p oergebenben Slrbeiten feftgefieHt unb bei ber Serge»
bung in lopaler SBelfe gewürdigt wirb. Stur fo wirb
ba§ Settrauen ber Unternehmer prn Staat unb umge-
fehrt wieber gefeftigt werben fönnen.

2. [Refpeftierung ber SerufSoerbänbe unb
allgemeinen gewerblichenDrganifationen.©ie
gtopen tedhnifchen unb faufmännifchen Slnforberungen,
welche bie mobetne ©efdhäftSführung an etnen Unter
nehmer ftellt, macht eS in ©rmangelung einer fchritthal»
tenben SerufSbilbungSmöglichfett bringenb noiwenbig,
bap mit ^ilfe ber Drganifation beftimmte ^ilf§etnrich=
tungen gefcljaffen werben unb noch gefchaffen werben
»nüffen. Solche Hilfseinrichtungen finb bie SereäjnungS»
fteden ber SerufSoerbänbe, fowte bte ben SRitglieöern
pr Serfügung gefteUten fßretstarife. ©a bie Kalfula»
tionS» unb SreiSberechnungSgrunblagen ben Sehörfcers
i«berjeit pr Serfügung gehalten werben, bürfte erwartet
werben, bafj man btefen (Einrichtungen Sertrauen fd)e«tt
ünb btcfelben anerfennt, anftatt fritifiert unb unberech»

tigtermeife oerurteilt, wte baS fehr oft oon gewiffen Se»

Puten gefchieht.
3. Serteilung ber Slrbeit. 3« btefex Sejtehung

petlangt ba§ ©ewerbe etnen gerechten ©urnuS unter allen
jenen bernifdhen girmen, bie fich im Sinne ber fanto»
ualen ©ubmiffionSoerorbnung um etne Slrbeit bewerben
unb gletcbjeitig ben SewetS erbringen, bafj ihr Setrieb
îUï richtigen (Erfüllung ber Slrbeit befähigt ift.

SÄGERES- IIPIP HOLZ - BEARBEITUHGSKIASCHINEN

Kombinierte Abricht-, Kehl- und Dickenhobeimaschine 6 b
Mod. H. D. -- 360, 450, 530 und 610 mm Hobelbreite

IL MULLER â CSE-1 - BRUGG
4. Slnwenbung ber SubmiffionSoerorb«

nung in «lien gällen, wo ber Staat Sauten
fuboentioniert. ®a bie Slnwenbung ber fantonalen
Serorbnung in btefen gäden ggfepch nidjjt ooraefehen
ift unb mit öer SuboentionSbewilligung einsig ber SBunfdh
angebracht wirb, e§ möchte bie bieSbesüglic|e Slrbeit im
Sinne ber Serorbnung oergeben werbe«, fommt eS boch
fehr oft oor, bafj Me ©emetnben, welche meiftenS ben
gröper« Setrag aufzubringen haben, bie Sebingung auf»
fMen, bap bie Slrbeit bem Siüigften zu oergeben fei.
®te Saubireftion wirb beShalb bringenb erfudht, bte Sin»

Werbung ber SubmifponSoerorbnung für alle fuboen»
konterten Sauten p oerlangen.

5. Auflegung ber ©ubmittentenlifte. 3« ber
frôfjerrï SubmiffionSoCTotbmmg war ber freie Zutritt
ber Sewerber bei ber (Eröffnung ber Slngeboie gewährt.
3n ber heute geltenben Serorbnung ift biefer jßaffuS
leibet weggelaffen rootben. ®ie§ h^ pr golge, ba|
man über bie Seroerbung um eine Slrbeit unb bie Set»
gebung berfelben abfoiut im ttnflaren ölet&t. ©ieS ift
mit ein ©runb, warum man auch nie rechtzeitig in bie
Sage fomnti, ba§ gunftionieren ber in § 21 ber heuti»

gen Serorbnung oorgefehenen jpreil»KoutroH»Kommiffion

p oerîangen. ©le fantonale Saubireftion wirb bringenb
erfucht, biefem Üöelftanb in geeigneter Sßetfe balb mög»
lichft abgaljelfer;.

3w Serlaufe ber ©iSfuffion biefer grunbfähticljen
fragen famen noch einige ©pejialoorfalle pr Seljanb»
lung, bie ba unb bort p Klagen Slnlafj geben. So
würbe beifpicllweife Me SXrt ber SlrbeitSoergebung für
ba§ Sorpfpital unb ba§ fantonale grauenfpital fowte
ber lanbwtrtfchafllichen Schule in (Eourtemeion fritifiert.

Sluh oerfc|tebene SRifjoetbültniffe bei ber ©rfieüung
beS ©timfelwerîeê gaben Slnlog p fritifchen Semerfungen.

Herr SeakrsngSrat Söpger war in ber Sage, biefe
gälte oufpflären.

Hinft^ili^ be§ SorpfpitalS teilte er mit, bafj bte
fantonalen Sehörben bei biefen SlrbeitSoergebungen gar
nicht witpreben hatten, ba e§ ftda um bie Serwenbung
eines prioaten SegateS bauble, ©rope eleftrifche 3nftal>
lationSarbeiten in ©ourtewelon würben feinerzeit nicht
aulgefchrieben, weil oon jeher beabfichiigt war, burch bte
Sernif^en Kraftwerfe SRufieranlagen esfteflen ju taffen.
Sei ber SluSführung ber Irbeiten beS ©rimfelwetfeS fei
eS wegen technifdhen Schwierigfetten nicht möglich, jsben
beliebigen llr.ternéhwer ju berüdfichtigen.

Sejüglich bem freien .gutritt ber Sewerber bei ber
(Eröffnung ber Singebote führte er ou§, bap eS feinen
SSert habe, bie [Refultate ber Submiffton befanntzugeben,
beoor etne SergfeldhSbaftS gefdhaffen fei. Stach fßcüfung,
Sergfeldh unb SRichugpeflung ber Offerte fei er jeboch
bereit, Infofern e§ oerlangt werbe, bie gufammenjMung
ber (Eingaben öffentlich aufzulegen.
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bernischen Gewerbes die von der kantonalen Baudirektion
gebotene Gelegenheit zur Besprechung des Submissions-
Wesens auf kantonalem Boden. Als Anregung zur so-

fortigen Prüfung wünschte Herr Baumgartner die jewei-
lige Bekanntgabe der Submittenten bei den einzelnen
Submissionen an interessierte und beteiligte Kreise.

Die kantonale Submissionsverordnung macht in dieser
Beziehung eine Ausnahme gegenüber der eidgenössischen
Verordnung.

Zahlreiche Vertreter des Baugewerbes und speziell
die beiden Sekretäre des kantonalbernischen Gewerbe-
Verbandes äußerten sich hierauf zu den vielgestaltigen
Erfahrungen und Zuständen im Submissionswesen, die
recht häufig Anlaß zu berechtigten Klagen geben.

Es wurden folgende Fragen eingehend diskutiert und
entsprechende Forderungen angebracht-

1. Preisbildung: Der allgemeine Arbeitsmangel
und das Vorhandensein zahlreicher berufsuntüchtiger Un-
ternehmer wirkt sehr nachteilig auf die Preisgestaltung.
Im Kampf um die vorhandenen Arbeitsgelegenheiten
kommt es nicht selten vor, daß zu absolut unwirtschaft-
lichen Preisen offeriert wird. Die Unterangebote erfolgen
aus den verschiedensten Gründen. So wollen die einen
um jeden Preis einmal eine Arbeit für den Staat, um
bekannt zu werden, andere beabsichtigen, unter allerlei
verwerflichen Aussagen die Konkurrenz auszuschalten, und
wieder andere suchen durch ErHaschen irgend einer Arbeit
zur Vermeidung des drohenden Konkurses neue Kredite
bei Banken und Materiallteferanten zu ergatkrn, Sehr
häufig bewerben sich Leute um Arbeiten und Lieferungen
des Staates, die wohl den Standpunkt des Bürgers und
dessen Rechte gegenüber dem Staat zu vertreten wissen,
jedoch die nötige Qualifikation eines zuverlässigen Unter-
nehmers nicht b, sitzen und weder für die richtige Aus-
führung einer Arbeit noch für eine zuverlässige Berech-

nung derselben Gewähr leisten können. Trotz der klaren
kantonalen Submissionsverordnung und trotz der unzwei-
deutigen Haltung der verantwortlichen Behörde kommt
es nun vor, daß die mißliche Lage im Gewerbe von
zahlreichen Beamten ausgenützt wird. Es muß daher
verlangt werden, daß der angemessene Preis, wenn nötig
unter Beiziehung von Fachleuten, bei allen vom Staate
zu vergebenden Arbeiten festgestellt und bei der Verge-
bung in loyaler Weise gewürdigt wird. Nur so wird
das Vertrauen der Unternehmer zum Staat und umge-
kehrt wieder gefestigt werden können.

2. Respektierung der Berussverbände und
allgemeinen gewerblichen Organisationen. Die
großen technischen und kaufmännischen Anforderungen,
welche die moderne Geschäftsführung an einen Unter
nehmer stellt, macht es in Ermangelung einer schritthal-
tenden Berufsbilvunqsmöglichkeit dringend notwendig,
daß mit Hilfe der Organisation bestimmte Hilfseinrich-
tungen geschaffen werden und noch geschaffen werden
müssen. Solche Hilfseinrichtungen sind die Berechnungs-
stellen der Berufsverbände, sowie die den Mitgliedern
zur Verfügung gestellten Preistarife. Da die Kalkula-
tions- und Preisberechnungsgrundlagen den Behörden
jederzeit zur Verfügung gehalten werden, dürfte erwartet
werden, daß man diesen Einrichtungen Vertrauen schenkt
und dieselben anerkennt, anstatt kritisiert und unberech-
tigterwetse verurteilt, wie das sehr oft von gewissen Be-
amten geschieht.

3. Verteilung der Arbeit. In dieser Beziehung
verlangt das Gewerbe einen gerechten Turnus unter allen
jenen bernischen Firmen, die sich im Sinne der kanto-
valen Submissionsverordnung um eine Arbeit bewerben
und gleichzeitig den Beweis erbringen, daß ihr Betrieb
îur richtigen Erfüllung der Arbeit befähigt ist.
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4. Anwendung der Submissionsverord-

nung in allen Fällen, wo der Staat Bauten
subventioniert. Da die Anwendung der kantonalen
Verordnung in diesen Fällen gesetzlich nicht vorgesehen
ist und mit der Soboentionsbewilligung einzig der Wunsch
angebracht wird, es möchte die diesbezügliche Arbeit im
Sinne der Verordnung vergeben werden, kommt es doch
sehr oft vor, daß die Gemeinden, welche meistens den
größern Betrag aufzubringen haben, die Bedingung auf-
stellen, daß die Arbeit dem Billigsten zu vergeben sei.
Die Baudirektion wird deshalb dringend ersucht, die An-
wzndung der Gubmissionsoerordnung für alle suboen-
tioniertm Bauten zu verlangen.

5. Auflegung der Submittenteallste. In der
frühern Submissignsverordmmg war der freie Zutritt
der Bewerber bei der Eröffnung der Angebote gewährt.
In der heute geltenden Verordnung ist dieser Passus
leider weggelassen worden. Dies hat zur Folge, daß
man über die Bewerbung um eine Arbeit und die Ver-
gebung derselben absolut im Unklaren bleibt. Dies ist
mit ein Grund, warum man auch nie rechtzeitig in die
Lage kommt, das Funktionieren der in Z 21 der heuli-
gen Verordnung vorgesehenen Preis-Kontroll-Kommission
zu verlangen. Die kantonale Baudirektion wird dringend
ersucht, diesem Adelstand in geeigneter Weise bald mög-
lichft abzuhelfen.

Im Verlaufe der Diskussion dieser grundsätzlichen
Fragen kamen noch einige SpezialVorfälle zur BeHand-
lung, die da und dort zu Klagen Anlaß geben. So
wurde beispielsweise die Art der Arbeitsvergebung für
das Loryspital und das kantonale Frauenspital sowie
der landwirtschaftlichen Schule in Courtemelon kritisiert.

Auch verschiedene Mißverhältnisse bei der Erstellung
des Grimselwerkes gaben Anlaß zu kritischen Bemerkungen.

Herr ReaierMgsrat Bösiger war in der Lage, diese

Fälle aufzuklären.
Hinsichtlich des Loryspitals teilte er mit, daß die

kantonalen Behörden bei diesen Arbeitsvergebungen gar
nicht mitzureden hatten, da es sich um die Verwendung
eines privaten Legates handle. Große elektrische Jnstal-
lationsarbeitm in Courtemelon wurden seinerzeit nicht
ausgeschrieben, weil von jeher beabsichtigt war, durch die
Bernischen Kraftwerke Musteranlagen erstellen zu lassen.
Bei der Ausführung der Arbeiten des Grimselwerkes sei
es wegen technischen Schwierigkeiten nicht möglich, jeden
beliebigen Unternehmer zu berücksichtigen.

Bezüglich dem freien Zutritt der Bewerber bei der
Eröffnung der Angebote führte er aus, daß es keinen
Wert Habs, die Resultats der Submission bekanntzugeben,
bevor eine Vergletchsbasis geschaffen sei. Nach Prüfung.
Vergleich und Richügstellung der Offerte sei er jedoch
bereit, insofern es verlangt werde, die Zusammenstellung
der Eingaben öffentlich aufzulegen.



448 äftfttfüs. #«aôîe.«âettuag („äTteifterbtatt") IRt. 37

3u be« prtnzipieGen grogen unb gorbetungen, wetdje
non ben ©ewerbeoertretern in mehrftûnbiger SMSfuffion
aufgeworfen würben, ankette [id; fperr IRegierungSrat
Söftger bßhi«, öafj er gerne bereit fei, auch in Quïnnft
ben ëered^tigten 3Mr.fd[jen beS ©ewerbeS wettgehenb ent*
gegenpfommen unb für eine burdjgefyenbe inwenbung
ber fantonaten SubmiffionSoerorbnung einzutreten. @r
werbe auf feiner SMrefiion weiterfahren mit einer geetg=

neten SontroGe ber jeweiligen SubmiffionSetngaben unb
»erfügen, bafj feine SRitarbeiter unb Beamten baS Sub»
miffionSwefen rtadj ben heute befanntgegebenen ©runb*
fü^en beS fantonaten SaubireftorS Ijanbhabe«, 3m 3m
tereffe einer ruhigeren unb befriebigenberen ©efialtung
beS SubmifftonSwefenS wünfcht Çerr iRegierungSrat
Söfiger ein er.geteS Sufammenarbeften zwifdjen §Sehörben,
^Beamten unb ber Unternehmerf^aft.

lOgemein erhielten bie Teilnehmer an biefer Sonfe*
renj ben ©inbruà, bafj bie freie unb offene luSfpradje
eine IbHarung ber SubmiffionSoerhältniffe im Santon
33etn gebraut hat. Ser înntonalbernifdhe ©eroerbeoer*
banb wirb beftrebt fein, auch auf etbgenöffifdfjem Sfoben
unb bann namentlich in ben einzelnen ©emeinben beS

SanionS Sern beffere SRormen in ber Vergebung öffent*
iicher Irbeiten unb Sieferungen zu erretten.

SantonalbernifeheS ©ewerbefeüretariat:
SSenger.

fit ar!ngetii$ Bedürfnis im Probiens der

gewerblichst Mi industriellen Berufsbildung.
@8 ift heute fein @ehetmni8 mehr, baff ftch unfer

Sanb im gewerblichen SitbungSroefen arg im fRMfianb
beftnbet. Ünb both hat bie Schweiz gerabe auf feem ©e--

biete ber SBerufSbilbmtg be8 faufmännifdhen SRachwuchfeS

SotbtïbHdjeS geletfiet. lus ber heute zweifeGoS noch un»
genügenben gewerblichen unb inbuftrieûen IBerufSbilbung
bürfen fomit nicht aGgemeine Schlöffe gezogen werben,
©erabe ber ©tfolg im laiifmännifcljen SBilbungSwefen
ber Schweiz ftarft ben Söiüen, nunmehr and) auf bem

gewerblichen Silbungëgebtete zum reihten p fehen.
@8 ftnb »erfdhtebene Utfad)en, bie noth Ijeute bie

ungenügenbe gewerbliche 33erufSbilbung »erurfathen.
SSorerfi foG aber nur einer ber wtdjtigften nachgegangen
werben, ber luSbübungSfrage be§ Seljrper»
fonal§. SBohl fprechen wir heute »on ©ewerbelehrern.
©igentlidfje ©ewerbelehret gibt es aber heute noch nicht;
benn in feinem Santon ber ©throeij finbet ftch eine In*
ftalt, bie berartige gadjleljrer auSbilbete. ttnfere heutigen
©ewerbelehrer finb teils auS bem primär unb Sefun*
bar (33ezirfS=)8ehrerftanb hervorgegangen, teils traten fte
aus Sretfen ber Sedjnifet: unb SerufSfathleute heruor.
©et heutige ©ewerbelehrer tritt in ber Sdjwetz fein
Imt an mit bem Sewujftfetn, «uf einem »erhältntSmäfjig
fremben ©ebtet reiche ©rfaljrungen fammetn ju müffen.
®a§ ooGe iRüfizeug fehlt ihm. ©er Sehrer als ©d)ul=
mann ift wohl pöbagogifch oorgebilbet, bagegen fehlen
ihm bie beruflichen Senntniffe unb gähigfetten.

3« zahlreichen gäGen ift eS aber um bie Qualiftfa*
tion ber Sehrlräfte noch fcpmrner befteGt. @S fehlen »tel*
fach Me Sehrer,bie fish hauptamtlich bem Unterrichts*
wefen in ©ewerbefchulen wibmen fönnen. 3uweift han*
belt e§ fich um fßrimar=(®emeinbefchul=)lehrer, bie neben*

amtlich ein par ©tunben an ber gewerblichen gortbil«
bimgSfdfjule übernehmen müffen. @S ift ihnen nicht zu
oerargen, wenn fte ftch tu bie fpejiftfcf} gewerblich* fa<h=

liclje UnterrichtSprajiS nicht einfühlen fönnen unb aus
btefem ©runbe nur mangelhaftes bieten. Sein SCBunber,

wenn bie Stüter gewerblicher gortbilbungSfdhulen ber

ewigen SBieberljolungen »on fßenfen ber ©emetnbefchule
fiberbrüffig werben, ben fRu^en ber gortbilbungSfdjulen
nicht einfehen unb bie aufgezwungene Schulzeit oertrö*
beln. Unb begreiflich tft eS auch, wenn ftch in berartigen
fJaUen bie aReifter nichifbgp oerftehen fönnen, bie Sehr»

linge währenb bet-Arbeitszeit " in bie ©chute zu fdfjtcfen.
@o bewerft ber SahreSbetidjt beS eibgenöfftfc|en fßolfS*
wirtf^aftSbepartementeS für baS Qahr 1926 mit Stecht,

baff baS Sehrperfonat an ben gewerblichen gortbilbungS*
faulen fehle- fommt heute noch uur, baß aufjer 100
nebenamtlichen Sehrern, bie im £auptamte als Sehrer
an ber SolfSRhule wtrfen, an ber gleichen Slnftalt nur
6—8 houptamtli^e Sehrer tätig finb. §eute befiehl in
einer @<hweizerfiabt mit 40,000 ©Inwohnern fogar eine

„©ewetbefdhule", bie überhaupt noch feine hauptamt»
liehen Sebrer fennt!

SBenn wir im gewerblichen SitbungSwefen
nicht noch weiter zurüdbleiben wollen, rnujj
ber 5ûï^6ïung nach befonberS gef^ulten
^auptlehrern in nächfter 3eit entfpro^en
werben. SBohl beftehen heute pertobtfehe luSbilbungS*
furfe für Sehrer an ©ewerbefchulen, um bie fid) tnSbe*

fonbere berlßerbanb für ©ewerbeunterricht »erbient madht.
Siefe zmet= bis breiwödjtgen Surfe bitben aber nur einen
fRoibeijelf, einen ©rfah, weil IBeffereS noch uicht »or*
liegt. @§ leuchtet ein, ba^ in biefer furzen Seit feine
©ewerbelehrer auSgebilbet werben fönnen.

©eutfdjlanb hat auf bem ©ebiete gewetbli^eu S3il=

bungSwefenS unfer Sanb weit überflügelt. In beutfdjen
©ewerbefchulen wirb heute IBorbilblicheS geletfiet. Setn
Sßunber, benn ber SehrerbilbungSfrage wirb bie gröfjte
ätufmerffamfeit gef^enft. Çauptfa^lich bie fübbeutfehen
Staaten ftnb eS, bie in befonbern Slnftalten päbagogtfdb
unb fachlich Befdjutte ©ewerbelehrer auëbilben, bie ben

IKnforbetungen ber ißrastS genügen.
" lud; bie Schweiz wirb nicht barum herum*

fommen, eine ©ewerbelehrer* löitbungSan*
fiait zu fdjjaffen, fei eS nun als unabhängige 58tl*

bungSftäbte ober fei eS im Infdjlujj an ein beRehenbeS

Snftitut. S)te Söfung wirb wohl zunächft auf eibgenöffi*
fchem IBoben gefugt werben müffen. SoGte aber för*
beraliftifchen Tenbenzen nadhgegeben werben müffen, fo
wäre eine Söfung auf fantonalem 93oben benfbar, wo*
bei anbere Santone auf bem SonforbatSwege zur SDRit*

arbeit herangezogen werben fönnten.
©te lugetegenheit ift e§ wert, grünbtidj befprodhen

Zu werben. @S läge im Qntereffe ber Sache, wenn ftch
auch Inftdfjten auS ©ewerbe unb Qnbuftrte zum SBorte
melbeten. SebenfaGS wirb man heute überaß einfehen,
baff ohne befonberS »orgebilbeteS Sehrperfonat bie ®e*
merbefdjute ihre fchwere lufgabe, bte SerufStehre zu er»

gänzen, unb zu oertiefen, unmöglich erfüGen fann.

2trbclt tttiö Beruf.
(%uë bei« „@d)toei^er. ©cœerbetalenbeï" 1928, S erleg SBütbler
& ßo Sern. IßreiS in ßeinwanb gr. 3.50, in ßeber gr. 4.50.)

®aS lltertum fah bie Irbeit als beS freien SRanneS

unwürbig an. ®aS Qubentum betrachtete nach ber ©d}ö'
pfungStegcnbe bie Irbeit als einen gludh- „3m Schmetfje
beineS IngefidhtS foGft bu bein S3rot effen." ®aS ®h^'
ftentum hat aber biefen glucf) umgewanbelt in Segen.
„Irbeit fchänbet nid^t." aiidht bie Irbeit, fonbern ber

SRü^iggang ift ber glucf) ber SRenfdhen.

„Segen ber Arbeit, wäreft bn ©otteS glucb, wie
miijite bann fein Segen fein?" (SmileS.)

SRur Irbeit gibt uns wahres unb bauerhaftes 33er»

gnügen.
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Zu den prinzipiellen Fragen und Forderungen, welche
von den Gewerbevertretern in mehrstündiger Diskussion
aufgeworfen wurden, äußerte sich Herr Regierungsrat
Bösiger dahin, daß er gerne bereit sei, auch in Zukunft
den berechtigten Wünschen des Gewerbes weitgehend ent-
gegenzukommsn und für eine durchgehende Anwendung
der kantonalen Submissionsverordnung einzutreten. Er
werde auf seiner Direktion weiterfahren mit einer geeig-
neten Kontrolle der jeweiligen Submissionseingaben und
verfügen, daß seine Mitarbeiter und Beamten das Sub -

missionswesen nach den heute bekanntgegebenen Grund-
sätzen des kantonalen Baudirektors handhaben. Im In-
teresse einer ruhigeren und befriedigenderen Gestaltung
des Submissionswesens wünscht Herr Regierungsrat
Bösiger ein engeres Zusammenarbeiten zwischen Behörden,
Beamten und der Unternehmerschaft.

Allgemein erhielten die Teilnehmer an dieser Konfe-
renz den Eindruck, daß die freie und offene Aussprache
eine Abklärung der Submiffionsverhältniffe im Kanton
Bern gebracht hat. Der kantonalbernische Gewerbever-
band wird bestrebt sein, auch auf eidgenössischem Boden
und dann namentlich in den einzelnen Gemeinden des
Kantons Bern bessere Normen in der Vergebung öffent-
licher Arbeiten und Lieferungen zu erreichen.

Kantonalbermsches Gewerbesekretariat:
Wenger.

M SMgWà MâfM M pssbim à
gwêrdMêîî «H wàMêMiî SêMttWàg.

Es ist heute kein Geheimnis mehr, daß sich unser
Land im gewerblichen Bildungswesen arg im Rückstand
befindet. Und doch hat die Schweiz gerade auf dem Ge-
biete der Berufsbildung des kaufmännischen Nachwuchses
Vorbildliches geleistet. Aus der heute zweifellos noch un°
genügenden gewerblichen und industriellen Berufsbildung
dürfen somit nicht allgemeine Schlüsse gezogen werden.
Gerade der Erfolg im kaufmännischen Bildungswesen
der Schweiz stärkt den Willen, nunmehr auch auf dem

gewerblichen Bildungsgebiete zum rechten zu sehen.
Es sind verschiedene Ursachen, die noch heute die

ungenügende gewerbliche Berufsbildung verursachen.
Vorerst soll aber nur einer der wichtigsten nachgegangen
werden, der Ausbildungsfrage des Lehrper-
sonals. Wohl sprechen wir heute von Gewerbelehrern.
Eigentliche Gewerbelehrer gibt es aber heute noch nicht;
denn in keinem Kanton der Schweiz findet sich eine An-
stalt, die derartige Fachlehrer ausbildete. Unsere heutigen
Gewerbelehrer sind teils aus dem Primär- und Sekun-
dar-(Bezirks-)Lehrerftand hervorgegangen, teils traten sie

aus Kreisen der Techniker und Berufsfachleute hervor.
Der heutige Gewerbelehrer tritt in der Schweiz sein
Amt an mit dem Bewußtsein, auf einem verhältnismäßig
fremden Gebiet reiche Erfahrungen sammeln zu müssen.
Das volle Rüstzeug fehlt ihm. Der Lehrer als Schul-
mann ist wohl pädagogisch vorgebildet, dagegen fehlen
ihm die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten.

In Zahlreichen Fällen ist es aber um die Qualifika-
tion der Lehrkräfte noch schlimmer bestellt. Es fehlen viel-
fach die Lehrer, die sich hauptamtlich dem Unterrichts-
wesen in Gewerbeschulen widmen können. Zumeist han-
delt es sich um Primär-(Gemeindeschul-)lehrer, die neben-
amtlich ein par Stunden an der gewerblichen Fortbil-
dungsschule übernehmen müssen. Es ist ihnen nicht zu
verargen, wenn sie sich in die spezifisch gewerblich-fach-
liche Unterrichtspraxis nicht einfühlen können und aus
diesem Grunde nur mangelhaftes bieten. Kein Wunder,
wenn die Schüler gewerblicher Fortbildungsschulen der

ewigen Wiederholungen von Pensen der Gemeindeschule
überdrüssig werden, den Nutzen der Fortbildungsschulen
nicht einsehen und die aufgezwungene Schulzeit vertrö-
dein. Und begreiflich ist es auch, wenn sich in derartigen
Fällen die Meister nicht daW verstehen können, die Lehr-
linge während det-Arbeitszeit in die Schule zu schicken.

So bemerkt der Jahresbericht des eidgenössischen Volks-
wirtschaftsdepartementes für das Jahr 1926 mit Recht,
daß das Lehrpersonal an den gewerblichen Fortbildungs-
schulen fehle. Es kommt heute noch vor, baß außer 196
nebenamtlichen Lehrern, die im Haupiamte als Lehrer
an der Volksschule wirken, an der gleichen Anstalt nur
6—8 hauptamtliche Lehrer tätig sind. Heute besteht in
einer Schweizerstadt mit 40,600 Einwohnern sogar eine

„Gewerbeschule", die überhaupt noch keine Hauptamt-
lichen Lehrer kennt!

Wenn wir im gewerblichen Bildungswesen
nicht noch weiter zurückbleiben wollen, muß
der Forderung nach besonders geschulten
Hauptlehrern in nächster Zeit entsprochen
werden. Wohl bestehen heute periodische Ausbildungs-
kurse für Lehrer an Gewerbeschulen, um die sich tnsbe-
sondere der Verband für Gewerbeunterricht verdient macht.
Diese zwei- bis dreiwöchigen Kurse bilden aber nur einen
Notbehelf, einen Ersatz, weil Besseres noch nicht vor-
liegt. Es leuchtet ein, daß in dieser kurzen Zeit keine

Gewerbelehrer ausgebildet werden können.
Deutschland hat auf dem Gebiete gewerblichen Bil-

dungswesens unser Land weit überflügelt. An deutschen
Gewerbeschulen wird heute Vorbildliches geleistet. Kein
Wunder, denn der Lehrerbildungsfrage wird die größte
Aufmerksamkeit geschenkt. Hauptsächlich die süddeutschen
Staaten sind es, die in besondern Anstalten pädagogisch
und fachlich geschulte Gewerbelehrer ausbilden, die den

Anforderungen der Praxis genügen.
' Auch dis Schweiz wird nicht darum herum-

kommen, eine Gewerbelehrer-Bildungsan-
stalt zu schassen, sei es nun als unabhängige Bil-
dungsstädte oder sei es im Anschluß an ein bestehendes

Institut. Die Lösung wird wohl zunächst auf eidgenössi-
schem Boden gesucht werden müssen. Sollte aber för-
deralistischen Tendenzen nachgegeben werden müssen, so

wäre eine Lösung auf kantonalem Boden denkbar, wo-
bei andere Kantone auf dem Konkordatswege zur Mit-
arbeit herangezogen werden könnten.

Die Angelegenheit ist es wert, gründlich besprochen

zu werden. Es läge im Interesse der Sache, wenn sich

auch Ansichten aus Gewerbe und Industrie zum Worte
meldeten. Jedenfalls wird man heute überall einsehen,
daß ohne besonders vorgebildetes Lehrpersonal die Ge-
werbeschule ihre schwere Aufgabe, die Berufslehre zu er-
gänzen, und zu vertiefen, unmöglich erfüllen kann.

Arbeit und Beruf
(Aus dem „Schweizer. Gewerbekalender" 1823. Verlag Bückler
Ä Co, Bern. Preis in Leinwand Fr. 3.50, in Leder Fr. 4.50.1

Das Altertum sah die Arbeit als des freien Mannes
unwürdig an. Das Judentum betrachtete nach der Schö-
pfungslegende die Arbeit als einen Fluch. „Im Schweiße
deines Angesichts sollst du dein Brot essen." Das Chri-
stentum hat aber diesen Fluch umgewandelt in Segen.
„Arbeit schändet nicht." Nicht die Arbeit, sondern der

Müßiggang ist der Fluch der Menschen.

„Segen der Arbeit, wärest du Gottes Fluch, wie
müßte dann sein Segen sein?" (Smiles.)

Nur Arbeit gibt uns wahres und dauerhaftes Ver-
gnügen.
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